
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto:

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto: 

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: Off
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 19.06.2023
	Beschlussvorlage: Die Zentraldeponie Cröbern (ZDC) ist eine mit Beschluss vom 4. April 1995 planfestgestellte Deponie. Bereiche, in denen die Abfallendhöhe bereits erreicht wurde, sind mit einer temporären Oberflächenabdichtung versehen. Auf diesen Flächen ist nachfolgende Anlage geplant:Am 25. April 2023 beantragte die Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH eine Plangenehmigung gemäß § 35 Abs. 3 KrWG zu Errichtung und zeitlich befristetem Betrieb einer Photovoltaikanlage – PVA auf temporär abgedeckten Böschungsabschnitten im Süd-/West-Bereich der Zentraldeponie Cröbern. Laut vorliegendem Antrag ist die Errichtung einer PVA aus 12.576 Stück kristallinen PV-Modulen mit einer installierten Gesamtleistung von 6.916,8 kWp auf einer Fläche von rund 6,3 ha vorgesehen.Nach Prüfung der Unterlagen durch das Bauamt der Gemeinde wurde festgestellt:- Bezüglich einer möglichen Blendwirkung der PV-Module sind keine Aussagen enthalten (Einflussbereich siehe Luftbild).- Es gibt keine Aussagen über die Verwendung des erzeugten Stroms (Eigennutzung, Einspeisung?) - Der Rückbau der Anlage soll vor Aufbringung der finalen Deponieabdichtung erfolgen. Wann wird das sein? Ggf. ist ein Umsetzen auf bereits abgedichtete Bereiche geplant. Wie korrespondiert das mit der erforderlichen Ausrichtung, wie soll dies erfolgen? Wird die Anlage nicht umgesetzt, soll sie recycelt werden!
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 26.06.2023
	Beschlussnummer: TA-2023-033
	Beschlusstext: dem Antrag im Plangenehmigungsverfahren nach §35 Abs.3 KrWG zur Errichtung einer PV-Anlage mit zeitlich befristeten  Betrieb auf der Zentraldeponie Cröbern (ZDC) zuzustimmen. 
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zum Plangenehmigungsverfahren nach §35 Abs.3 KrWG zur Errichtung einer PV-Anlage mit zeitlich befristetem Betrieb auf der Zentraldeponie Cröbern (ZDC)
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Kostenstellen-/Kostenträgernummer: 


